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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat April 2009.  
 
Für den Vorsteuerabzug ist es unerlässlich, dass in einer Rechnung die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben 
vollständig aufgeführt sind. Dazu gehört u. a. auch der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung.  Die Streitigkeiten 
zwischen Lieferanten und Kunden dürfen sich nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs erledigt haben, 
nach der der Leistungszeitpunkt zwingend anzugeben ist. 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten wissen, dass das Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz am 01.04.2009 
in Kraft tritt und rückwirkend für das gesamte Jahr 2009 anzuwenden ist. Durch das Gesetz soll die Beteiligung 
von Mitarbeitern am Kapital ihres Unternehmens gestärkt werden. 
 
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen ergeben, die Sie dem 
Inhaltsverzeichnis entnehmen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wünsche 
Steuerberater

 

Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rech-
nung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
Nach dem Gesetzeswortlaut war es bisher nicht eindeutig, ob die Angabe des 
Zeitpunkts einer Lieferung oder Leistung in der Rechnung notwendig war, wenn 
dieser mit dem Rechnungsdatum übereinstimmte. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Zeitpunkt der Lieferung in ei-
ner Rechnung zwingend anzugeben ist, und zwar auch dann, wenn er mit dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Fehlt der Zeitpunkt der Liefe-
rung in einer Rechnung, kann keine Vorsteuer abgezogen werden. 
Für Rechnungen über Abschlagszahlungen ist die Angabe allerdings entbehr-
lich. 

 

Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in einer 
Rechnung für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
Um den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können, ist u. a. der Gegens-
tand der Lieferung oder Leistung präzise zu beschreiben. Ungenaue Angaben 
können zum Verlust des Vorsteuerabzugs führen, wie eine Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs zeigt. 
Ein Unternehmen hatte eine Rechnung „für technische Beratung und Kontrolle 
im Jahr 1996“ ausgestellt. Das Finanzamt versagte dem Empfänger der Rech-
nung den Vorsteuerabzug, weil die abgerechnete Leistung nicht eindeutig zu i-
dentifizieren war. 
Der Bundesfinanzhof stimmte dem Finanzamt zu. Rechnungen müssen die ge-
setzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten. Dazu gehört auch, dass die An-
gaben über die erbrachte Leistung eindeutig und leicht nachprüfbar sind. Diese 
Angaben können auch durch Verträge usw. erbracht werden, wobei dies in der 
Rechnung anzugeben ist. 
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Keine Anwendung der 
1 %-Regelung bei Privatnutzung ei-
nes Werkstattwagens 
Die Anwendung der 1 %-Regelung für die private 
Nutzung eines überlassenen Kraftfahrzeugs gilt 
nicht für zur Privatnutzung ungeeignete Dienstwa-
gen, wie der Bundesfinanzhof festgestellt hat. Dazu 
zählen z. B. Werkstattwagen oder andere Fahrzeu-
ge, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Einrich-
tung so gut wie ausschließlich nur zur Beförderung 
von Gütern bestimmt sind. 
In dem konkreten Fall ging es um einen zweisitzi-
gen Kastenwagen mit einem fensterlosen Aufbau. 
Das Fahrzeug war mit Materialschränken und -
fächern sowie mit Werkzeugen ausgestattet und 
mit einer auffälligen Beschriftung versehen. Dieses 
Fahrzeug nutzte der Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Nach Aussage des 
Gerichts ist bei Überlassung eines Dienstwagens 
an einen Arbeitnehmer grundsätzlich von einer pri-
vaten Mitbenutzung des Fahrzeugs auszugehen. 
Eine pauschalierte Bewertung dieses Vorteils 
kommt jedoch nicht in Frage, wenn ein solches 
Fahrzeug typischerweise nicht zum privaten 
Gebrauch geeignet ist. Die Feststellungslast für die 
Bewertung einer privaten Nutzung liegt in diesem 
Fall beim Finanzamt. 

Kurzarbeit und Leiharbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt in Zukunft 
die Hälfte der auf die Kurzarbeit entfallenden Sozi-
albeiträge. Nutzt ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit 
zur Weiterbildung, übernimmt die Bundesagentur 
für Arbeit die kompletten Sozialbeiträge. 
Um bei vorübergehenden Auftragseinbrüchen Ar-
beitsplätze in der Zeitarbeitsbranche zu erhalten, 
können Leiharbeitnehmer zukünftig Kurzarbeiter-
geld beziehen. Diese Maßnahme ist bis Ende 2010 
befristet. Werden Leiharbeitnehmer von ihrem frü-
heren Arbeitgeber (Verleiher) wieder eingestellt, 
können Zuschüsse zur Qualifizierung der Leih-
arbeitnehmer gewährt werden. 

Keine Steuerermäßigung bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen für bar 
bezahlte Handwerkerrechnungen 
Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen kann beim Leistungsempfänger 
zur Minderung seiner Einkommensteuer führen. 
Voraussetzung ist u. a., dass die Aufwendungen 
bei ihm weder als Betriebsausgaben noch als Wer-
bungskosten anzusehen sind. Außerdem muss die 
Zahlung auf Grund einer Rechnung auf das Bank-
konto des Handwerkers geleistet werden. Damit 
schließt die Barzahlung eine Inanspruchnahme der 

Steuervergünstigung aus. So hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden. 

Höhere Pauschalen beim berufsbe-
dingten Umzug 
Das Bundesministerium der Finanzen hat höhere 
Pauschalen für Umzugsauslagen und umzugsbe-
dingte Unterrichtskosten festgelegt: 
 Umzugs-

auslagen 
Für zusätzlichen 

Unterricht 
Ledige ab dem 
01.01.2008 

585 € 1.473 € 

Ledige ab dem 
01.01.2009 

602 € 1.514 € 

Ledige ab dem 
01.07.2009 

628 € 1.584 € 

Verheiratete ab 
dem 01.01.2008 

1.171 € 1.473 € 

Verheiratete ab 
dem 01.01.2009 

1.204 € 1.514 € 

Verheiratete ab 
dem 01.07.2009 

1.256 € 1.584 € 

 
Für jede weitere Person (Kinder oder Verwandte, 
die auch nach dem Umzug mit in der neuen Woh-
nung leben) wird ein zusätzlicher Pauschbetrag 
von 258 € ab 01.01.2008, 265 € ab 01.01.2009 und 
277 € ab 01.07.2009 gewährt. 
Zusätzlich sind z. B. die Kosten für die Beförde-
rung des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen 
Wohnung, Versicherungskosten gegen Transport- 
und Bruchschäden, Fahrtkosten, Schönheitsrepara-
turen in der alten Wohnung, Ummeldegebühren, 
Anpassung der Anschlüsse und ggf. Mietentschä-
digungen für die bisherige sowie Miete für die neue 
Wohnung bis zum Umzug abzugsfähig. 
Voraussetzung für die Anerkennung als berufsbe-
dingter Umzug ist, dass sich die Fahrtzeit um we-
nigstens eine Stunde verkürzt, wobei Hin- und 
Rückfahrt getrennt zählen. Eine Ersparnis von 
30 Minuten bei der Hin- und 30 Minuten bei der 
Rückfahrt reichen also aus. 

Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt 
dem Progressionsvorbehalt 
Nach dem Einkommensteuergesetz unterliegt das 
von einer gesetzlichen Krankenkasse gezahlte 
Krankengeld dem Progressionsvorbehalt. Das 
Krankengeld selbst ist zwar steuerfrei. Es erhöht 
aber die Steuer auf die übrigen Einkünfte, weil es 
bei der Berechnung des Steuersatzes für die übri-
gen steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt wird. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der 
Progressionsvorbehalt auch für das Krankengeld 
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greift, das ein freiwillig bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse Versicherter bezieht. Es mache 
keinen Unterschied, ob der Empfänger des Kran-
kengelds freiwillig oder pflichtversichert sei. 
Im entschiedenen Fall wollte ein selbstständiger 
Schornsteinfeger, der freiwilliges Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse war, das bezogene Kran-
kengeld nicht dem Progressionsvorbehalt unterwer-
fen. Er machte zusätzlich einen Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz geltend, da das Krankengeld aus 
einer privaten Krankenversicherung nicht in den 
Progressionsvorbehalt einbezogen werden muss. 
Dem folgte das Gericht nicht, denn in Bezug auf 
Organisationsform und Grundstruktur unterscheide 
sich die gesetzliche Krankenversicherung wesent-
lich von der privaten Krankenversicherung, so dass 
die unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sei. 

Maklerprovision von 12 % ist Wu-
cher 
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Frank-
furt am Main steht dem Makler bei der Vermittlung 
eines Kaufvertrags über ein Grundstück üblicher-
weise eine Provision zwischen drei und 
fünf Prozent zu. Verlangt der Makler im Vertrag 
12 % Provision, verstößt er gegen die guten Sitten, 
weil er sich eine Gegenleistung versprechen lässt, 
die in einem auffälligen Missverhältnis zum Wert 
der von ihm geschuldeten Leistung steht. 
In Anlehnung an diese Entscheidung hat das Amts-
gericht Frankfurt am Main einen Makler zur Rück-
zahlung der Provision wegen Sittenwidrigkeit und 
damit Nichtigkeit des Maklervertrages verurteilt. In 
dem zu Grunde liegenden Fall war zwar nur eine 
Erfolgsprovision von 7 %, gleichzeitig aber ein Min-
destbetrag von 10.000 € vereinbart worden. Bei 
dem vermittelten Kaufangebot über 80.000 € ent-
sprach dies einer Provisionshöhe von 12,5 %. 

Haftung: Geschäftsführer haften für 
Steuerausfälle auch in der Krise  
Allein der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens befreit den GmbH-Geschäftsführer nicht 
von der Haftung wegen Nichtabführung der einbe-
haltenen Lohnsteuer. Mit seinem Urteil setzt der 
Bundesfinanzhof die Tendenz zur Verschärfung der 
Geschäftsführerhaftung in der Insolvenz eines Un-
ternehmens fort.  

Sind im Zeitpunkt der Lohnsteuerfälligkeit noch 
ausreichend liquide Mittel zur Zahlung der 
Lohnsteuer vorhanden, besteht die Verpflichtung 
des Geschäftsführers zu deren Abführung so lange, 
bis ihm durch Bestellung eines Insolvenzverwalters 
oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Verfü-
gungsbefugnis entzogen wird.  

Hinweis: Die Richter aus München stellten zudem 
fest, dass die Haftung auch dann nicht ausge-
schlossen ist, wenn die Nichtzahlung der fälligen 
Steuern in die dreiwöchige Schonfrist fällt, die 
dem Geschäftsführer zur Massesicherung ab Fest-
stellung der Zahlungsunfähigkeit eingeräumt ist 
(BFH-Urteil vom 23.9.2008, Az. VII R 27/07).  

Mitarbeiterkapitalbeteiligungsge-
setz: Bessere Förderung ab 2009  
Der Bundesrat hat dem Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungsgesetz am 13.02.2009 zugestimmt. Das Ge-
setz tritt am 01.04.2009 in Kraft und ist rückwirkend 
für das gesamte Jahr 2009 anzuwenden.  

Ziel des Gesetzes ist, möglichst vielen Mitarbeitern 
die Beteiligung an ihrem Unternehmen zu eröffnen. 
Nachfolgend wichtige Eckpunkte:  

· Ein wesentlicher Punkt ist der neu definier-
te steuer- und sozialversicherungsfreie 
Höchstbetrag von jährlich 360 € (bisher 
135 €) für die Vorteile aus der Überlas-
sung von Beteiligungen am Unternehmen 
des Arbeitgebers oder am neuen Mitarbei-
terbeteiligungsfonds. Die bisherige Be-
grenzung auf den halben Beteiligungswert 
wurde aufgehoben. Maßgebend für die Be-
rechnung des geldwerten Vorteils ist der 
Börsenkurs des Vortags vor der Depotein-
buchung. Die Steuerfreiheit kann beim un-
terjährigen Arbeitgeberwechsel oder bei 
parallelen Arbeitsverhältnissen mehrfach 
in Anspruch genommen werden. Voraus-
setzung ist, dass die Vorteile zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Entgelt ge-
währt werden.  

· Ein weiteres Kernelement sind die Verbes-
serungen bei den vermögenswirksamen 
Leistungen. Die Einkommensgrenzen für 
den Anspruch auf die Arbeitnehmer-
Sparzulage für Kapitalbeteiligungen am 
Unternehmen des Arbeitgebers oder ande-
rer Unternehmen wird von 17.900 € auf 
20.000 € bzw. von 35.800 € auf 40.000 € 
für zusammen veranlagte Ehegatten an-
gehoben. Gleichzeitig steigt die Sparzula-
ge von 18 % auf 20 %.  

· Neu ist auch die Einrichtung von Mitarbei-
terbeteiligungsfonds (spezielle Fonds z.B. 
für einzelne Branchen), die wie direkte An-
lagen im eigenen Unternehmen gefördert 
werden. Diese Fonds garantieren einen 
Rückfluss der Anlagemittel in die beteilig-
ten Unternehmen in Höhe von 60 %. Hier-
zu haben die Fondsgesellschaften eine 
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Anlaufzeit von drei Jahren. Anders als bei 
den bekannten Investmentanteilen brau-
chen Mitarbeiterbeteiligungsfonds höchs-
tens einmal monatlich einen Rückgabe-
kurs festzulegen. Zudem investieren die 
Fondsgesellschaften nicht marktbreit in 
Aktien oder Anleihen bekannter oder bör-
sennotierter Unternehmen, sondern über-
wiegend in meist mittelständische deut-
sche Unternehmen, die ihren Mitarbeitern 
freiwillige Leistungen zum Erwerb solcher 
Fonds anbieten (Gesetz zur steuerlichen 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsge-
setz) 7.3.2009, BGBl I 09, 451).  

Altersrenten: Die Besteuerung ab 
2005 ist verfassungsgemäß  
Zum 01.01.2005 ist die Besteuerung der Altersein-
künfte durch das Alterseinkünftegesetz neu geregelt 
worden. Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und aus berufsständischen Versorgungs-
werken werden demnach nachgelagert besteuert, 
wobei eine Übergangsphase beachtet werden 
muss. Ab 2005 werden Alterseinkünfte zu 50 Pro-
zent besteuert. Der steuerpflichtige Anteil erhöht 
sich bis zum Jahr 2020 um zwei Prozent und da-
nach um ein Prozent pro Jahr, bis im Jahr 2040 die 
gesamten Alterseinkünfte zu versteuern sind. Der 
Prozentsatz, der im Jahr des ersten Rentenbezugs 
anzuwenden ist, bleibt für den Rest des Lebens er-
halten (Kohortenprinzip).  

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist es verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Ge-
setzgeber die Besteuerung der Alterseinkünfte ab 

2005 auf das System der nachgelagerten Besteue-
rung umgestellt hat. Im Urteilsfall bezog ein 
Rechtsanwalt seit 2001 sowohl eine gesetzliche 
Rente als auch Bezüge aus dem Versorgungswerk. 
Obwohl seine früher geleisteten Altersvorsorgeauf-
wendungen nur geringfügig als Sonderausgaben 
abzugsfähig waren, muss er nun die Hälfte seiner 
Rente als sonstige Einnahmen versteuern. Die 
Richter führten aus, dass es sich bei der Umstel-
lung auf die nachgelagerte Besteuerung um die 
Regelung komplexer Lebenssachverhalte handelt, 
sodass dem Gesetzgeber gröbere Typisierungen 
und Generalisierungen zugestanden werden müs-
sen. Vor diesem Hintergrund ist die Besteuerung 
der Renteneinkünfte eines vormals Selbstständigen 
im Rahmen der Übergangsregelung verfassungs-
rechtlich nicht bedenklich. Es liegt auch kein Ver-
stoß gegen das Verbot der Doppelbesteuerung vor. 
Denn ein Teil der Vorsorgeaufwendungen hat sich 
steuerlich ausgewirkt und die Hälfte seiner Renten-
einnahmen sind steuerfrei.  

Hinweis: Besondere Aktualität gewinnt das Urteil 
auch vor dem Hintergrund, dass die Rentenbe-
zugsmitteilungen rückwirkend für die Jahre 2005 
bis 2008 zwischen Oktober und Dezember 2009 
versendet werden. Damit können die Finanzämter 
nicht nur überprüfen, ob die Bezieher von Renten-
zahlungen einkommensteuerpflichtig sind, sondern 
auch die bisherigen Angaben in den Erklärungen 
kontrollieren. Mitteilungspflichtig als auszahlende 
Stellen sind die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, die berufsständischen Versorgungsein-
richtungen, Pensionskassen und -fonds, landwirt-
schaftliche Alterskassen sowie private Versiche-
rungsunternehmen. Für das Jahr 2009 werden die 
Mitteilungen bis zum 1.3.2010 erstellt (BFH-Urteil 
vom 26.11.2008, Az. X R 15/07).  

 

Termine Mai 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.05.2009 14.05.2009 06.05.2009 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende So-
lidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 11.05.2009 14.05.2009 06.05.2009 

Gewerbesteuer 15.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 

Grundsteuer 15.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 

Sozialversicherung 27.05.2009 entfällt entfällt 

 


